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§ 543 ABGB Beurteilung der
Erbfahigkeit

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Die Erbfahigkeit muss im Zeitpunkt des Erbanfalls vorliegen. Eine spater erlangte Erbfahigkeit ist unbeachtlich
und berechtigt daher nicht, anderen das zu entziehen, was ihnen bereits rechtmalig zugekommen ist.

2. (2)Wer nach dem Erbanfall eine gerichtlich strafbare Handlung gegen die Verlassenschaft im Sinn des8 539
begeht oder die Verwirklichung des wahren letzten Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu vereiteln versucht
(8 540), verliert nachtraglich seine Erbfahigkeit.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/539
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/540
file:///

	§ 543 ABGB Beurteilung der Erbfähigkeit
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


